
Pressemitteilung vom 15.8.2010: 
 
 
Weisungen an Staatsanwälte 
 
 
Im Ö1 vom 14.8.2010 forderte der Sprecher der Staatsanwälte Mag. Gerhard Jarosch, dass die 
Justizministerin keine Weisungen mehr an Staatsanwälte erteilen sollte, um die 
Unabhängigkeit dieser zu bewahren.  
Wie er das selbst handhabt, zeigt folgendes Beispiel: 
Laut einem Aktenvermerk vom 25.9.2004 zur Zahl 48221/70-II/BVT/2/04 unterband er 
Ermittlungen der BIA (Büro für interne Angelegenheiten)  zur Zahl 83 St 21/04 gegen BVT-
Beamte (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung), in dem er 
anordnete, dass diese gefährlichen Ermittlungen gegen die BVT-Beamten unverzüglich 
einzustellen sind. Danach erteilte er die Weisung, dass alle an der Amtshandlung beteiligten 
Beamten, per Weisung, der Kontakt mit der BIA zu untersagen ist. Um die BVT-Beamten vor 
Strafverfolgung zu schützen, wurde vom ihm, in Zusammenarbeit mit StA Dr. Michael Klackl 
im Jänner 2005 zur Zahl 51 St 2/05t (bzw. 51 St 2/05 i) ein Verfahren gegen BVT-Beamte 
eingeleitet und, wie die Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Zahl 3 St 382/09x am 23.12.2009 
festhält, ohne Durchführung von Erhebungen am 1.2.2005 wieder eingestellt. Als dann die 
BIA die strafbaren Tatbestände der BVT-Beamten am 14.3.2005, bei der Staatsanwaltschaft 
Wien in Form einer 75seitigen Anzeige einbrachte, wurde diese, nur einen Tag später am 
15.3.2005 unter Berufung auf § 17 StPO (normiertes Verbot der wiederholten Strafverfolgung 
zum selben Sachverhalt) aus rechtlichen Gründen gemäß § 190 Z 1 StPO zurückgelegt und 
alle BVT Beamten gingen straffrei aus.  
Mit diesem juristischen Trick, noch vor Eintreffen der erwarteten Anzeige, schnell ein 
Strafverfahren gegen die betroffenen Personen zu eröffnen (nur zu dem Zweck, um es kurz 
danach ohne Durchführung von Ermittlungen wieder einzustellen, damit die eigentlichen 
Strafanzeige gemäß § 17 StPO eingestellt werden kann), kann ein jeder Staatsanwalt sich 
quasi aussuchen, gegen wen er ermitteln will und gegen wen nicht. Damit dieses Monopol 
den Staatsanwälten auch erhalten bleibt, setzt sich Mag. Jarosch dafür ein, dass ein 
Staatsanwalt keine Weisungen einhalten muss. Diese Form des Amtsmissbrauchs  blieb bis 
heute ohne jegliche Folgen für Mag. Gerhard Jarosch und Dr. Michael Klackl.. 
 
Im Anhang finden Sie den Aktenvermerk vom 25.9.2004. Die 75 seitige BIA-Anzeige kann 
unter www.stoepselkind.at abgerufen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


